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Verweise in den Fußnoten auf „RÜ“ und „RÜ2“ beziehen sich auf die 
Ausbildungszeitschriften von Alpmann Schmidt. Dort werden Urteile 
so dargestellt, wie sie in den Examensklausuren geprüft werden: in der 
RechtsprechungsÜbersicht als Gutachten und in der Rechtsprechungs-
Übersicht 2 als Urteil/Behördenbescheid/Anwaltsschriftsatz etc. 

RÜ-Leser wussten mehr: Immer wieder orientieren sich Examensklausuren 
an Gerichtsentscheidungen, die zuvor in der RÜ klausurmäßig aufbereitet 
wurden. Die aktuellsten RÜ-Treffer aus ganz Deutschland finden Sie auf 
unserer Homepage.

Abonnenten haben Zugriff auf unser digitales RÜ-Archiv. 
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A. Gesetzliche Regelung des Schuldrechts (§§ 241–8531)
1Der Gesetzgeber bediente sich bei der Schaffung des BGB einer „Klammertechnik“. Die

Regelungen, die allgemeine Bedeutung haben sollen, sind den speziellen Vorschriften
in einem „Allgemeinen Teil“ vorangestellt. 

 Der Allgemeine Teil des BGB (§§ 1–240) enthält die Vorschriften, die für das gesamte
BGB gelten sollen, soweit nicht in den folgenden Büchern spezielle Regelungen ent-
halten sind.

 Im Allgemeinen Teil des Schuldrechts (§§ 241–432) sind die Regeln enthalten, die
für alle Schuldverhältnisse Gültigkeit haben, soweit nicht für dieses Schuldverhältnis
im Besonderen Teil des Schuldrechts Sonderregeln bestehen. 

 Der Besondere Teil des Schuldrechts (§§ 433–853) enthält die Vorschriften, die nur
für das jeweilige besondere Schuldverhältnis Geltung beanspruchen, beispielsweise
die §§ 433–479 für Kaufverträge, die §§ 535–580 a für Mietverträge und die
§§ 823–853 für unerlaubte Handlungen.

Für die Prüfungsreihenfolge gilt die Regel: vom Speziellen zum Allgemeinen. 

 Zunächst sind Regeln im Besonderen Teil zu suchen.

 Sind dort keine vorrangigen Vorschriften enthalten, sind die Vorschriften des Allge-
meinen Teils des Schuldrechts anwendbar.

 Innerhalb des Allgemeinen Teils sind die §§ 311–359 Sonderregeln für alle Schuld-
verhältnisse aus Verträgen und

 die §§ 320–326 Sondervorschriften für gegenseitige Verträge. 

 Mit Wirkung zum 01.01.2022 wurden nunmehr Sonderregeln für Verträge über
digitale Produkte in den §§ 327–327 u eingeführt [Dazu ausführlich AS-Skript
Schuldrecht AT 2 (2022)].

 Ergänzend greifen die Regeln des BGB AT ein, die nicht nur für die Schuldverhält-
nisse, sondern für das gesamte BGB gelten.

Hinweis: Viele schuldrechtliche Probleme liegen in der Abgrenzung zwischen dem Schuld-
recht BT und dem Schuldrecht AT. Es muss der Regelungsbereich der Vorschriften des Beson-
deren Teils (insbesondere der Gewährleistungsvorschriften) genau bestimmt werden, um
festzustellen, ob und inwieweit die Vorschriften des Allgemeinen Teils anwendbar sind. 

B. Schuldverhältnis als pflichtenbegründende Sonderbeziehung 
zwischen zwei oder mehreren Personen

2Das Schuldrecht ist das „Recht der Schuldverhältnisse“. Eine gesetzliche Definition des
Schuldverhältnisses fehlt. Aus der gesetzlichen Regelung des Schuldrechts kann indes
entnommen werden, dass das Schuldverhältnis eine zwischen zwei oder mehreren Per-
sonen durch Rechtsgeschäft, rechtsgeschäftsähnlich oder kraft Gesetzes pflichtenbe-
gründende Sonderbeziehung darstellt. 

1 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
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Das Schuldverhältnis zeichnet sich regelmäßig dadurch aus, dass jemand von einer an-
deren Person eine Leistung fordern kann (§ 241 Abs. 1 S. 1), d.h., dass er gegen sie einen
Anspruch hat. Der Anspruchsinhaber ist der Gläubiger, der Anspruchsgegner der
Schuldner, vgl. § 194 Abs. 1.

Im Gesetz wird der Begriff des Schuldverhältnisses mit zwei verschiedenen Inhalten ver-
wendet; nach einzelnen Vorschriften ist bereits der einzelne Anspruch ein Schuldver-
hältnis, während in anderen Vorschriften davon ausgegangen wird, dass das Rechts-
verhältnis als Ganzes ein Schuldverhältnis darstellt. Es muss demnach zwischen dem
Schuldverhältnis im engeren und weiteren Sinne unterschieden werden.

I.  Schuldverhältnis im engeren Sinn
3 In einzelnen gesetzlichen Vorschriften ist bereits der einzelne Anspruch – aus einem

Schuldverhältnis – ein Schuldverhältnis:

 § 241 Abs. 1 S. 1 bestimmt: „Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berech-
tigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern.“

 § 362 Abs. 1 bestimmt: „Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leis-
tung an den Gläubiger bewirkt wird.“

II.  Schuldverhältnis im weiteren Sinn
4 Nach anderen Vorschriften ist das pflichtenbegründende Rechtsverhältnis als Ganzes

ein Schuldverhältnis.

 Der 8. Abschnitt des 2. Buchs des BGB trägt die Überschrift „Einzelne Schuldverhält-
nisse“. Damit werden die nachstehend aufgeführten Verträge, nämlich Kaufvertrag,
Darlehensvertrag, Schenkungsvertrag, Mietvertrag usw., als Schuldverhältnisse be-
zeichnet.

 In § 425 Abs. 1 geht das Gesetz vom Schuldverhältnis i.w.S. aus. Dort wird bestimmt:
„Andere ... Tatsachen (als Erfüllung, Erlass und Gläubigerverzug) wirken, soweit sich
aus dem Schuldverhältnis nicht ein anderes ergibt, nur für und gegen den Gesamt-
schuldner, in dessen Person sie eintreten.“

C. Entstehen des Schuldverhältnisses
5 Schuldverhältnisse entstehen durch Rechtsgeschäft, aufgrund rechtsgeschäftsähnlicher

Tatbestände oder kraft Gesetzes. 

 Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse entstehen durch Vertrag (§ 311 Abs. 1)
oder ausnahmsweise im Falle der Auslobung (§ 657) durch einseitiges Rechtsge-
schäft. Vertragliche Schuldverhältnisse sind in erster Linie die in den §§ 433 ff. ge-
nannten Vertragstypen (Kauf, Tausch, Miete, Pacht, Werkvertrag usw.) sowie die aty-
pischen Verträge. 

 Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse sind in § 311 Abs. 2 und 3 geregelt. 

 Gesetzliche Schuldverhältnisse entstehen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
vorliegen, nach denen jemand eine Leistung fordern kann. 

Gesetzliche Schuldverhältnisse enthält der Besondere Teil des Schuldrechts, nämlich
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die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff.), die ungerechtfertigte Bereiche-
rung (§§ 812 ff.) und die unerlaubte Handlung (§§ 823 ff.). 

Darüber hinaus gibt es gesetzliche Schuldverhältnisse, die nicht im 2. Buch des BGB
geregelt sind, z.B. das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987 ff.), das Verhältnis
zwischen Unterhaltsberechtigten und -verpflichteten (§§ 1601 ff.) oder zwischen Er-
ben und Vermächtnisnehmern (§§ 2147 ff.).

D. Pflichten in einem Schuldverhältnis

6In einem Schuldverhältnis bestehen bestimmte primäre – d.h. allein durch das Bestehen
des Schuldverhältnisses begründete – Pflichten. Die Verletzung dieser Pflichten kann
Sekundärleistungsansprüche, d.h. Schadensersatz- oder Rückabwicklungsansprüche
auslösen.

I. Primäre Pflichten

Bei den primären Pflichten kann es sich um Leistungspflichten und um Verhaltenspflich-
ten handeln. Obliegenheiten bestehen im Gegensatz zu den Pflichten nicht einer ande-
ren Person gegenüber, sondern sind lediglich im eigenen Interesse zu beachten.

1. Leistungspflichten

7Leistung ist jedes Verhalten – Handeln, Dulden oder Unterlassen – einer Person, das von
einer anderen Person gefordert werden kann. Die forderungsberechtigte Person ist der
Gläubiger, die verpflichtete ist der Schuldner.

Dem Gläubiger steht aufgrund des Schuldverhältnisses regelmäßig ein durchsetzbarer
Erfüllungsanspruch, ein primärer Leistungsanspruch zu. Er kann das geschuldete Ver-
halten (die Leistung) unter Einschaltung des Gerichts erzwingen. Eine Ausnahme bilden
nur die Naturalobligationen, bei denen dem Gläubiger ein Erfüllungsanspruch versagt ist.
Die Fälle der Naturalobligation sind gesetzlich bestimmt (Spiel, Wette, Ehevermittlung).

Beispiele für Verhaltensweisen, die Gegenstand eines Schuldverhältnisses sein können, die also Leis-
tungen darstellen: die Übereignung einer Sache, die Überlassung des Besitzes an einer Sache, die Erstel-
lung eines Gutachtens, die Errichtung eines Hauses, die Zahlung eines Geldbetrags, die Erteilung von
Unterricht, das Unterlassen bestimmter Tätigkeiten usw. 

2. Rücksichtnahmepflichten aus § 241 Abs. 2

8Jede Partei muss sich aufgrund des Schuldverhältnisses so verhalten, dass die andere in
der Verwendung des geleisteten Gegenstands nicht beeinträchtigt wird und keine Par-
tei darf der anderen Schaden zufügen. Die Rücksichtnahmepflichten müssen beach-
tet werden, damit dem anderen keine Nachteile entstehen. Auf die Einhaltung dieser
Pflichten besteht kein Erfüllungsanspruch. Werden sie schuldhaft verletzt, kann die
benachteiligte Partei Schadensersatz verlangen (Schadensersatz statt der Leistung nach
§§ 280 Abs. 1 u. 3, 282; sonstige Schäden nach § 280 Abs. 1) oder vom Vertrag zurück-
treten (§ 324).

Beispiel: Der Verkäufer muss nicht nur Eigentum und Besitz am Kaufgegenstand gemäß § 433 Abs. 1
übertragen, sondern er muss z.B. den Käufer über mögliche Gefahren unterrichten, die bei der Verwen-
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dung des Kaufgegenstands entstehen; unterlässt er dieses, hat er dies zu vertreten. Und entsteht dem
Käufer dadurch ein Schaden, kann dieser Schadensersatz aus § 280 Abs. 1 verlangen.

3. Obliegenheiten
9 Bei den Obliegenheiten handelt es sich nicht um Verhaltenspflichten, die einer anderen

Person gegenüber bestehen. Obliegenheiten sind lediglich im eigenen Interesse zu
beachten. Die Missachtung hat nachteilige Folgen für die belastete Partei.

Beispiel: Es besteht keine Pflicht des Geschädigten, nicht selbst zur Schadensverursachung beizutra-
gen. Der Geschädigte muss sich aber sein Mitverschulden gemäß § 254 anrechnen lassen, wenn er ei-
nen Schadensersatzanspruch geltend macht. 

II. Sekundärleistungspflichten
10 Werden die in einem Schuldverhältnis bestehenden Pflichten verletzt, so können Scha-

densersatz- bzw. Rückabwicklungsansprüche entstehen. Bei der Verletzung von Leis-
tungspflichten kommen Sekundärleistungsansprüche aus Unmöglichkeit, Nichtleis-
tung nach Fristsetzung, Verzug, Gewährleistung oder sonstigen Pflichtverletzungen
(§ 280 Abs. 1) in Betracht. Auch die Verletzung der Pflicht zur Rücksichtnahme (§ 241
Abs. 2) kann Schadensersatzansprüche begründen (§ 280 Abs. 1; §§ 280 Abs. 1 u. 3, 282). 

E. Relativität der Schuldverhältnisse
11 Die Schuldverhältnisse und die daraus folgenden Pflichten sind relativ, d.h., sie wirken

nur zwischen den Parteien des Schuldverhältnisses. Dritte sind grundsätzlich aus einem
Schuldverhältnis weder berechtigt noch verpflichtet.

Beispiel: V verkauft K 50.000 l Heizöl, K verkauft weiter an D. 

D hat keinen Anspruch gegen V auf Lieferung. Er kann aus dem mit K geschlossenen Kaufvertrag nur
gegen seinen Vertragspartner K vorgehen. V ist seinerseits nur aus dem zwischen ihm und K geschlos-
senen Kaufvertrag K gegenüber verpflichtet. 

Nur ausnahmsweise können Dritte aus einem zwischen anderen Personen bestehen-
den Schuldverhältnis Rechte herleiten oder verpflichtet sein. 

Es kann ein gesamtes Schuldverhältnis auf einen Dritten übergehen

 durch Vertragsübernahme

 oder kraft Gesetzes (z.B. § 566, § 613 a).

Berechtigungen Dritter aus einem Schuldverhältnis können sich ergeben

 aus einem Vertrag zugunsten Dritter (§ 328),

 aus einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter,

 bei der Abtretung von Forderungen (§§ 398 ff.) oder dem gesetzlichen Forderungs-
übergang.

Verpflichtungen Dritter können nur entstehen, wenn der Betroffene ihnen zumindest
zugestimmt hat. Verträge zulasten Dritter sind unzulässig und unwirksam. Ein Dritter
kann aus einem Schuldverhältnis verpflichtet sein,

 wenn er einen Schuldbeitritt 

 oder eine Schuldübernahme (§§ 414, 415) erklärt.
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